
• 1Bundesnetzagentur 

Beschlusskammer 8 Aktenzeichen: BK8-12/1294-21 

Beschluss 

ln dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs .. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr.1, § 4 Abs. 4 . 

Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 10 ARegV 

wegen Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen auf Grund eines Erweiterungs­

faktorantrages 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, 

Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Sonn, 

durch den Vorsitzenden Helmut Fuß, 

den Beisitzer Rainer Bender 

und den Beisitzer Wolfgang Wetzl, 

gegenüber der NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH, Salmsstraße 38, 60486 Frankfurt am 

Main, gesetzlich vertreten durch die Geschäftsführer 

- Antragstellerin ­

am 12.08.2013 beschlossen: 

Der Beschluss vom 01 .12.2011 (Aktenzeichen BKB-11/1294-21) wird hinsichtlich der 

Werte zur Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen auf Grund eines Er­

weiterungsfaktorantrages für das Jahr 2013 wie folgt abgeändert: 



Dem Antrag auf Anpassung der Erlösobergrenze gemäß Anlage 1 a und 1 b wird in 

Höhe der Anlage 7 stattgegeben. 

Gründe 

I. 

Die Antragstellerin mit Übermittlung des Erhebungsbogens am 29.06.2012 über das Ener­


giedatenportal einen Antrag auf Anpassung der mit Beschluss vom 04.02.2009 (Aktenzei­


chen: BKS-08/1294-11) festgelegten Erlösobergrenzen gemäß§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. 


§ 10 ARegV gestellt. Die ursprünglich von der Antragstellerin beantragten Anpassungen er­


geben sich aus den Anlage 1 a und 1 b dieses Beschlusses. 


Der am 29.06.2012 über das Energiedatenportal der Bundesnetzagentur übermittelte Erhe­


bungsbogen liegt der Entscheidung zu Grunde. 


Mit Beschluss vom 01 .12.2011, unter dem Aktenzeichen BKS-11/1294-21 , wurden die Werte 


zur Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen auf Grund eines Erweiterungsfak­


torantrages der Antragstellerin im Jahre 2011 für die Jahre 2012 und 2013 festgelegt. Durch 


diesen Beschluss wird die vorstehende Entscheidung nur hinsichtlich des Kalenderjahres 


2013 abgeändert. 


Die Beschlusskammer 8 hat von einer Anhörung gemäß § 67 Abs. 1 EnWG abgesehen, da 


dem Antrag des Netzbetreibers auf Anpassung der festgelegten Erlösobergrenzen gemäß 


§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 10 ARegV vollumfänglich stattgegeben wurde. 


Die Landesregulierungsbehörde, in deren Gebiet die Antragstellerin ihren Sitz hat, wurde 


gemäß § 55 Abs. 1 EnWG über die Einleitung des Verfahrens informiert. 


Dem Bundeskartellamt und der Landesregulierungsbehörde, in deren Bundesland der Sitz 


der Antragstellerin belegen ist, wurde gemäß § 58 Abs.1 Satz 2 EnWG Gelegenheit zur 


Stellungnahme gegeben. 


Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 
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II. 


Die Anpassung der Erlösobergrenzen der Antragstellerin für den Stromnetzzugang ergeht 

auf Grundlage des§ 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1, § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. 

§ 10 ARegV. Dem Antrag war im tenorierten Umfang stattzugeben. 

1. Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß § 54 Abs. 1 und 3 EnWG die zuständige Regulierungsbe­

hörde. Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 Abs. 1 Satz 1 EnWG. 

2. Ermächtigungsgrundlage 

Die beantragten Anpassungen bedürfen gemäß § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1, 


§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 ARegV der Festlegung durch die Regulierungsbehörde. Die Anpas­


sung ist gemäß§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 10 ARegV festzulegen, soweit die beantrag­


ten Anpassungen den dort geregelten Anforderungen entsprechen. 


Die Regulierungsbehörde hat für die bestehende Regulierungsperiode 01 .01 .2009 bis 


31.12.2013 die Obergrenzen der zulässigen Gesamterlöse der Antragstellerin aus den Netz­


entgelten (Erlösobergrenze) für jedes Kalenderjahr der gesamten Regulierungsperiode ge­


mäß § 4 Abs. 1 ARegV nach Maßgabe der §§ 5 bis 16, 19, 22, 24 und 25 ARegV bestimmt. 


Die Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen erfolgte durch Festlegung nach 


§ 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG. 


Für jeden Netzbetreiber wird pro Kalenderjahr eine einheitliche Erlösobergrenze bestimmt. 


Dies gilt nach dem Wortlaut des§ 4 Abs. 1 ARegV ("eines Netzbetreibers") auch dann, wenn 


ein Netzbetreiber bislang mehrere Netzgebiete ausgewiesen hat. ln diesen Fällen wird zu­


nächst die Anpassung der Erlösobergrenze für jedes Netzgebiet des Netzbetreibers indivi­


duell ermittelt (siehe Anlagen 4a, 4b, 4c etc.). Auf dieser Grundlage wird dann die Anpas­


sung der Erlösobergrenze des Netzbetreibers gebildet (Anlage 7). 


Zur Bestimmung der Höhe der Anpassungen der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des 


Netzbetreibers wird der anerkennungsfähige Erweiterungsfaktor (EF1) gemäß der in Anlage 2 


zu§ 10 ARegV enthaltenen Formel und der Festlegung [Az: Bund BKB-10/004] zur Verwen­


dung anderer Parameter zur Ermittlung des Erweiterungsfaktors nach § 10 Abs. 2 Satz 2 


Nr. 4 ARegV für Elektrizitätsverteilernetzbetreiber vom 08.09.2010 ermittelt. 


Für die Spannungsebenen Hochspannung, Mittelspannung und Niederspannung ist: 
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Für die Umspannebenen Hochspannung/Mittelspannung und Mittelspan­

nung/Niederspannung ist: 

L,; -La; ]
EF;,Ebenei =1+ max . . . ;0[ 

LO,I 

Entnahme ] t ,i+V 
L ; , wenn ::::; 1 3 •L .Entnahme 

1,1
L;= 

L~nlnahme I Einspeisungen wenn I,,i+V > 1,3
1 • L .Entnahme 

1,1 

Der Erweiterungsfaktor für das gesamte Netz ist der gewichtete Mittelwert über alle Netz­

und Umspannebenen. 

Der so ermittelte Erweiterungsfaktor wird in die in der in Anlage 1 zu § 7 ARegV enthaltenen 

Regulierungsformel eingesetzt. Unberücksichtigt bleibt dabei· die Anpassung der dauerhaft 

nicht beeinflussbaren Kosten gern. § 4 Abs. 3 i.V.m. § 11 Abs. 2 ARegV, da diese vom Netz­

betreiber anzupassen sind und nicht von der Regulierungsbehörde. 

EOt = KA dnb, t+ (KA vnb,o + (1- Vt)· KAb,o)·( VPit- PF tJ ·EF t + Ot + (VKt- VKo)
VPio 
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Die Anpassung der Erlösobergrenze ergibt sich dann aus der Differenz der durch den Be­

schluss vom 04.02.2009 (Aktenzeichen: BKB-08/1294-11) festgelegten Erlösobergrenzen der 

Antragstellerin, gegebenenfalls korrigiert um Netzgebietsveränderungen und sich der nun­

mehr unter Berücksichtigung des Erweiterungsfaktors ergebenden Erlösobergrenzen. 

Die festgelegte Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der Antragstellerin im 

Jahr 2013 ergibt sich aus Anlage 7. Die Erlösobergrenze wird im Jahr 2013 um folgenden 

Betrag erhöht: 

Jahr 2013 

Die bereits mit Beschluss vom 01 .12.2011 , unter dem Aktenzeichen BKB-11/1294-21 , ge­

nehmigten Anpassungen werden durch den vorgenannten Wert ersetzt und sind damit ge­

genstandslos. 

3. Anspruch auf Anpassung der Erlösobergrenze 

Die Antragstellerin hat dem Grunde nach einen Anspruch auf Anpassung der Erlösobergren­

ze gemäß§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 10 ARegV. Sie hat die Anpassung frist-und form­

gerecht beantragt und ihre Versorgungsaufgabe hat sich nachhaltig geändert. 

3.1. Frist- und formgerechte Antragstellung 

Voraussetzung für die Anpassung der Erlösobergrenze aufgrund der Berücksichtigung eines 

Erweiterungsfaktors ist die inhaltlich bestimmte, form- und fristgerechte Antragstellung durch 

den antragsberechtigten Netzbetreiber. 

3.1.1. Antragsberechtigung 

Die Antragstellerin ist Verteilernetzbelreiber und somit gemäß § 10 Abs. 4 ARegV antragsbe­

rechtigt 

3.1 .2. Antragszeitpunkt 

Der Antrag auf Anpassung der Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 10 ARegV kann gern. 

§ 4 Abs. 4 Satz 2 ARegV zum 30.06. eines Kalenderjahres gestellt werden. 
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3.1.3. Antragsform 

Der Antrag wurde von der Antragstellerin formgerecht, schriftlich und elektronisch bei der 

Bundesnetzagentur eingereicht. Der zum Antrag gehörende Erhebungsbogen wurde unter 

Nutzung der aktuellen Version der von der Bundesnetzagentur zum Download bereitgestell­

ten XLS-Datei vollständig und richtig ausgetollt übermittelt. Dem Antrag wurden die für die 

Prüfung des Antrages erforderlichen Unterlagen beigefügt. 

3.1.4. Antragszeitraum 

Die Antragstellerin hat eine Anpassung der Erlösobergrenze des Jahres 2013 beantragt. 

3.1.5. Antragsgegenstand 

Gegenstand des Antrages auf Anpassung der Erlösobergrenzen aufgrund eines ErWeite­

rungsfaktorantrags ist ·die Erhöhung der bereits festgelegten Erlösobergrenzen um die Diffe­

renz der im Jahr 2009 festgelegten Erlösobergrenzen der Antragstellerin und der sich nun­

mehr unter Berücksichtigung des Erweiterungsfaktors ergebenden Erlösobergrenzen. 

Die ursprünglich von der Antragstellerin beantragten Anpassungen und die von ihr dargeleg­

te Ennittlung des Erweiterungsfaktors ergeben sich aus Anlage 1a und 1 b dieses Beschlus­

ses. 

3.2. Nachhaltige Veränderungen der Versorgungsaufgabe 

Die Antragstellerin hat nachgewiesen, dass sich ihre Versorgungsaufgabe erheblich verän­

dert hat, da sich durch die Erweiterungsinvestitionen die jährlichen Gesamtkosten der An­

tragstellerin nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile um mindestens 

0,5 Prozent erhöht haben, § 10 Abs. 2 Satz 3 ARegV. 

Die Beschlusskammer hat die in den Tabellenblättern E "Kosten für Erweiterungsmaßnah­

men" bezeichneten Erweiterungsinvestitionen und deren Bruttoinvestitionssumme im Rah­

men einer eigenen Prüfrechnung verwendet und die jährlichen Kosten der Erweiterungsin­

vestitionen ermittelt. 

Inwieweit der Ausweis eines Erweiterungsanteils nur für Anlagengruppen erfolgt ist, die über 

die gültigen Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinien eindeutig als Erweiterungsinvestitionen 

definiert und gebucht wurden oder durch Mengenzuwächse als Erweiterung der Versor­

gungsaufgabe zu klassifizieren sind, konnte nicht abschließend geprüft wurden. Es haben 

sich aus den vorgelegten Unterlagen jedoch keine Anhaltspunkte für die Einbeziehung ande­

rer Investitionen ergeben. 

Mit der vorliegenden Genehmigung ist keine Anerkennung der vom Netzbelreiber angege­

benen Kosten dem Grunde oder der Höhe nach verbunden; insoweit besteht auch keine Prä­

judizwirkungfür nachfolgende Kostenprüfungen. 
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Eine nachhaltige Änderung der Versorgungsaufgabe liegt vor, wenn sich die in § 10 Abs. 2 


Satz 2 ARegV genannten Parameter dauerhaft und in erheblichem Umfang ändern. Bei le­


diglich temporärer Veränderung dieser Parameter liegt keine nachhaltige Veränderung der 


Versorgungsaufgabe vor. 


Von einer Änderung in erheblichem Umfang ist gern. § 10 Abs. 2 Satz 3 ARegV dann auszu­


gehen, wenn sich durch die Erweiterungsinvestitionen die jährlichen Gesamtkosten des 


Netzbetreibers nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile um mindes­


tens 0,5 Prozent erhöhen. 


Die Erheblichkeitsgrenze ist überschritten wenn: 


KAEW- KAEWdnb •lOO[%] ~ O,S% 
GK2o06 - KAdnb,2oo6 

KAEW bezeichnet die Summe der jährlichen Kosten der Erweiterungsinvestitionen, welche 


im Zeitraum zwischen dem Basisjahr (31 .12.2006) und dem Antragszeitpunkt angefallen 


sind. Diese jährlichen Kosten sind nach den Vorgaben der StromNEV zu ermitteln. Die jährli­


chen Kosten der Erweiterungsinvestition werden für das Jahr der Aktivierung bestimmt. Hier­


von sind die darin enthaltenen, nach § 11 Abs. 2 ARegV zu bestimmenden, dauerhaft nicht 


beeinflussbaren Kosten [KAEW dnb] abzuziehen.1 


Bei den jährlichen Gesamtkosten des Netzbetreibars [GK200s] i.S.d § 10 Abs. 2 Satz 3 ARegV 


handelt es sich um die Gesamtkosten im Basisjahr, die der Erlösobergrenze als Ausgangsni­


veau zu Grunde liegen. Hiervon sind die dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten [KAdnb] im 


Basisjahr abzuziehen. Zu beachten ist, dass sowohl im Regelverfahren als auch im verein­


fachten Verfahren das Basisjahr 2006 ist. 


Die im Rahmen des Erweiterungsfaktors zu berücksichtigenden Investitionsmaßnahmen 


umfassen lediglich Erweiterungsmaßnahmen. 


Darüber hina,us geltend gemachte Investitionen, die möglicherweise auch kostenwirksam 


werden, sind nicht berücksichtigungsfähig. Insbesondere Ersatz~ und Umstrukturierungs­


maßnahmen erfüllen nicht die Anforderungen des§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 10 ARegV, 


denn der Erweiterungsfaktor soll ausschließlich sicherstellen, dass Kosten für Erweiterungs­


investitionen, die sich bei einer nachhaltigen Änderung der Versorgungsaufgabe des Netz­


betreibers im Laufe der Regulierungsperiode ergeben, bei der Bestimmung der Erlösober­


grenze berücksichtigt werden. 


1 Hierzu sind die Definitionen aus dem Ertösobergrenzenbescheid, Gliederungspunkt 3.2.2.1.2. Ermittlung der 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile, heranzuziehen. 
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Erweiterungsinvestitionen haben die Vergrößerung eines bestehenden oder die Schaffung 


eines neuen Leistungspotentials zum Ziel2, d.h. sie ermöglichen eine Kapazitätsausweitung.3 


Unter Erweiterungsinvestitionen sind somit Maßnahmen zu verstehen, die das bestehende 


Netz vergrößern. Dabei beschränkt sich die Vergrößerung nicht allein auf die physikalische 


Netzlänge, sondern umfasst auch die Maßnahmen zur Schaffung von größerem Kapazitäts­


volumen bzw. Transportmengenvolumen. 


Die Einordnung der Investitionen erfolgt anhand dieser Definitionen. Die Bezeichnung der 


einzelnen Investitionsmaßnahmen gibt Aufschluss über deren Verwendungszweck. Alle Be­


zeiGhnungen, die z.B. Erneuerungsmaßnahmen oder Ersatz störanfälliger Kabel und Leitun­


gen betreffen, sind aus dem Kostenblock auszusondern. 


Bei den von der Antragstellerin angesetzten Kosten handelt sich nach Aussage der Antrag­


stellerin um Kosten aus Erweiterungsinvestitionen, sie werden somit von der Beschluss­


kammer im Rahmen der Erheblichkeitsprüfung vollumfänglich berücksichtigt. 


Im Rahmen der Ermittlung der Kosten für die Erweiterungsmaßnahmen kann die Antrag­


stellerin OPEX und CAPEX ansetzen. 


Für die Betriebskosten (OPEX) gilt, dass pauschale Zuschläge anhand der Investitions­


summe nicht zulässig sind. Vielmehr können nur nachweisbare Betriebskosten berücksichtigt 


werden. 


Die kalkulatorischen Kapitalkosten (CAPEX) der Erweiterungsmaßnahmen beinhalten Ab­


schreibungen, Eigen- und Fremdkapitalverzinsung für Anlagen im Bau · und Sachanlage­


vermögen, die bis zum Antragszeitpunkt anfallen. 


Sofern eine Anlage im Bau bis zum Antragszeitpunkt noch nicht in Betrieb genommen wurde 


kann nur die Verzinsung angesetzt werden. Aktiviertes Sachanlagevermögen wird mit den 


Kosten des auf die Aktivierung folgenden Jahres angesetzt. 


Zur vereinfachten Berechnung der Kapitalkosten der Erweiterungsinvestitionen ist es nach 


Auffassung der Beschlusskammer sachgerecht, einen wie folgt zu ermittelnden Mischzins­


satz anzusetzen: 


Zins gewichtet= Anteil EK [%] * EK-Zins [%] + (Anteil FK [%]-Anteil unverzinsliches FK [%]) 


* FK-Zins [%]+Anteil unverzinsliches FK [%] * 0%. 

2Vgl. Zieroth, Dieter, Investitionsplanung (1993), in Chmielewicz, Klaus; Schweitzer, Mareeil (Hrsg. ): Handwör­


terbuch des Rechnungswesens, Stuttgart, 3. Aufl. 1993, Sp. 970. 


:Vgl. Ebisch, Hellmuth; Gottschalk, Joachim (2001): Preise und Preisprüfungen bei öffentlichen Aufträgen, MOn­


ehen, 7. Aufl. , 2001, S. 479. 
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Die Zinssätze und die prozentualen Anteile von Eigenkapital, Fremdkapital und Abzugskapi­

tal am betriebsnotwendigen Kapital ergeben sich hierbei aus dem Ausgangsniveau nach § 6 

ARegV. 

Der Eigenkapitalzinssatz des Ausgangsniveaus beträgt 9,29% für Neuanlagen und der 

Fremdkapitalzinssatz des Ausgangsniveaus beträgt 4,31% für Gas und Strom. 

Die Verwendung der Zinssätze des Ausgangsniveaus ist vorliegend geboten, um den Auf­

wand der Ermittlung der Kosten zur Bestimmung der Erheblichkeitsgrenze im Rahmen des 

Erweiterungsfaktors zu reduzieren und ein einheitliches Vorgehen der Netzbatreiber zu ge­

währleisten. 

4. Höhe der Anpassungen der Erlösobergrenzen 

Die Höhe der Anpassung der Erlösobergrenze ergibt sich aus Anlage Anlage 7. Der aner­

kennungsfähige Erweiterungsfaktor ergibt sich aus den Anlagen Sa und Sb. 

4.1 . Ermittlung des Erweiterungsfaktors 

Die Beschlusskammer hält auf Grund des Antrages der Antragstellerin Erweiterungsfaktoren 

in Höhe von für Netz 1 und für Netz 2 für begründet. 

Der anerkennungsfähige Erweiterungsfaktor (EFt) wurde nach der in Anlage 2 zu 

§ 10 ARegV enthaltenen Formel und der Festlegung zur Verwendung anderer Parameter zur 

Ermittlung des Erweiterungsfaktors nach § 10 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 ARegV für Elektrizitätsvertei­

lernetzbetreiber vom 08.09.2010 ermittelt. 

Zur Ermittlung des Erweiterungsfaktors hat die Antragstellerin die Parameter Fläche, An­

schlusspunkte, Einspeisepunkte und Jahreshöchstlast und die Gewichtung gemäß Anlagen 

Sa und Sb angegeben. Die Beschlusskammer hat der Entscheidung die Parameter und die 

Gewichtung gemäß den Anlagen Sa und Sb zu Grunde gelegt. Dieser Entscheidung liegen 

folgende Erwägungen zu Grunde. 

4.1.1. Parameter 

Zur Ermittlung des Erweiterungsfaktors sind die Parameter Fläche des versorgten Gebietes 

(F), Anzahl der Anschlusspunkte (AP), Anzahl der Einspeisepunkte (EP) und die Höhe der 

Last (L) im Basisjahr und im Jahr t der Regulierungsperiode heranzuziehen. 

Versorgte Fläche bezeichnet diejenige Fläche innerhalb des erschlossenen Gebiets, die über 

das Stromversorgungsnetz versorgt wird und auf der amtlichen Statistik zur Bodenfläche 

nach Art der tatsächlichen Nutzung der Statistischen Landesämter beruht. Als versorgte Flä­
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ehe in der Niederspannung wird insoweit die bebaute Fläche ("Gebäude und Freiflächen (nur 


bebaute Fläche)"_; Flächenschlüssel 1 00/200) sowie Straßen, Wege und Plätze (Flächen­


schlüssel 510/520/530) verstanden. Wird eine Gemeinde von mehreren Netzbetreibern ver­


sorgt, sind lediglich die entsprechenden Flächenanteile zu berücksichtigen und anzugeben. 


Die versorgte Fläche entspricht somit dem Konzessionsgebiet abzOglieh nicht versorgter 


Flächen wie bspw. Wälder, Seen, Flüsse und nicht erschlossenen Gebiete. Die versorgte 


Fläche in der Hoch- und Mittelspannung entspricht dagegen der geografischen Fläche des 


Versorgungsgebiets. 


Ein Anschlusspunkt ist ein Punkt, an dem Strom aus einem Netz eines Netzbatreibers an 


Letztverbraucher, nachgelagerte Netze [eigene und fremde] oder Weiterverteiler übergeben 


werden kann. 


Hierbei sind wie im Effizienzvergleich nur die aktiven Anschlusspunkte zu berücksichtigen. 


Ein Einspeisepunkt ist ein Punkt, an dem Strom von dezentralen Erzeugungsanlagen in das 


eigene Netz eingespeist wird. Anlagen, die als in Betrieb genommen gelten, aber noch kei­


nen Strom in das Elektrizitätsnetz einspeisen werden nicht berücksichtigt. Hierzu gehören 


nicht, soweit die Belastungsgrenze nicht überschritten ist, in der Niederspannung Einspeise­


punkte der EEG-Anlagen, die zugleich Anschlusspunkte sind. 


ln der Spannungsebene Hochspannung sind als Einspeisepunkte dezentraler Erzeugungs­


anlagen bei EEG-Anlagen die einzelnen Einrichtungen zur Erzeugung von Strom nach § 3 


Nr.1 EEG zu zählen. Der Zubau dezentraler Erzeugungsanlagen in der Hochspannung wird 


somit nicht wie in den unterlagerten Netzebenen durch die relative Zunahme der Einspeise­


punkte selbst, sondern durch die relative Zunahme der hinter den Einspeisepunkten befindli­


chen einzelnen Erzeugungsanlagen bestimmt. 


Dezentrale Erzeugungsanlagen sind nicht ausschließlich innerhalb der Netzebene, sondern 


auch in die Umspannebene (beispielsweise über die Sammelschiene) integriert. ln einer sol­


chen Anschlusssituation sind die Einspeisepunkte der Umspannebene zuzuordnen und wer­


den nicht als Einspeisepunkte in der Netzebene berücksichtigt. 


EEG Anlagen nach § 3 Ziff. 1 EEG im eigenen Netzgebiet Hierbei ist insbesondere § 19 


EEG zu berücksichtigen. Hieraus folgt, dass im Hinblick auf Photovoltaikanlagen einzelne 


Module zu einer Anlage insbesondere dann zusammenzufassen sind, wenn sie sich auf dem 


selben Grundstück oder sonst in unmittelbarer räumlicher Nähe befinden und sie Strom aus 


gleichartigen erneuerbaren Energien erzeugen. 


Die zeitgleiche Jahreshöchstlast ist die höchste zeitgleiche Summe der viertelstündlichen 


Leistungswerte aller Entnahmen aus der Umspannstufe. Zur Ermittlung sind, soweit vorhan­
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den, Messwerte heranzuziehen. Verfahren zur Bildung von Ersatzwerten sind zu dokumen­

tieren. 

4.1.1.1. Parameter im Basisjahr 

Das Kalenderjahr, in dem das der Kostenprüfung zugrunde liegende Geschäftsjahr endet, 

gilt gemäß § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV als Basisjahr im Sinne dieser Verordnung. Als Basisjahr 

für die erste Regulierungsperiode gilt gemäß § 6 Abs. 1 Satz 5 ARegV 2006. Für die Para­

meter im Basisjahr hat die Antragstellerin angegeben die Parameterwerte zum Stand 

31 .12.2006 angegeben zu haben. Da diese Parameter bereits im Rahmen des Effizienzver­

gleichs vorgelegt wurden, waren keine weiteren Nachweise erforderlich. Die Beschlusskam­

mer hat die angegebenen Parameter in dem aus den Anlagen 5a und 5b ersichtlichen Um­

fang der Entscheidung zu Grunde gelegt. 

4.1.1.2. Parameter im Jahr t der Regulierungsperiode 

Für die Parameter im Jahr t der jeweiligen Regulierungsperiode können nur Ist-Werte bis 

zum Zeitpunkt der Antragstellung (max. 30.06. des Antragsjahres) in Ansatz gebracht wer­

den. 

Die Antragstellerin hat ihrem Antrag nur Ist-Werte bis zum Antragszeitpunkt vorgelegt und 

nachgewiesen. Die Beschlusskammer hat die Parameter in der aus den Anlagen 5a und 5b 

ersichtlichen Höhe der Berechnung des Erweiterungsfaktors zu Grunde gelegt. 

§ 10 Abs. 2 Satz 2 ARegV bestimmt, dass eine nachhaltige Veränderung der Versorgungs­

aufgabe vorliegt, wenn sich die dort genannten Parameter im Antragszeitpunkt dauerhaft und 

in erheblichem Umfang geändert haben. Für die Frage, ob eine nachhaltige Änderung der 

Versorgungsaufgabe vorliegt, ist damit auf den Zeitpunkt des Antrages nach§ 4 Abs. 4 Satz 

1 Nr. 1 ARegV abzustellen. Die nachhaltigen Änderungen müssen zum 30.06.2012 bereits 

tatsächlich eingetreten sein. Der Ansatz von Planwerten ist für die Beurteilung von Änderun­

gen ausgeschlossen. 

4.1.2. Belastungsgrenze in den Umspannebenen 

Der Anschluss dezentraler Erzeugungsanlagen kann zu einem erhöhten Ausbaubedarf in 

den Umspannebenen führen. Als Umspannebene sind Bereiche von Elektrizitätsversor­

gungsnetzen definiert, in denen eine Transformation elektrischer Energie von Hoch- zu Mit­

telspannung oder Mittel- zu Niederspannung erfolgt (§ 2 Nr. 7 StromNEV). Transformatoren 

sind dabei als wesentliche Bindeglieder zwischen Netzebenen anzusehen. Mit der Übertra­

gung elektrischer Energie zwischen verschiedenen Spannungsebenen wird die entscheiden­

de Funktion der Umspannebene erfüllt. Transformatoren sind in der Umspannebene die 

wichtigste Komponente. Die Nutzung nachrangiger Betriebsmittel, wie etwa Sammelschie­

nen, ist insoweit nicht ausreichend, um die Umspannebene zu betreiben. 
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Wird die Höchstbelastung der Transformatoren vom .Abtransport" der Erzeugungsleistung 

bestimmt, so kann der Zubau dezentraler Erzeugungsanlagen zu einer steigenden Zahl von 

Ortsnetzstationen bzw. zusätzlicher Umspannkapazität führen. Dies ist der Fall, wenn das 

Verhältnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Jahreshöchstlast den Wert 

1,3 übersteigt. Der zusätzliche Erweiterungsbedarf steigt dann annähernd linear mit der Hö­

he der installierten dezentralen Erzeugungsleistung und wird durch die Veränderung der De­

finition der Jahreshöchstlast berücksichtigt. 

Übersteigt das Verhältnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Jahreshöchst­

last in den Umspannebenen den Wert 1,3, so ändert sich die Definition der Jahreshöchstlast 

von der zeitgleichen Iastseiligen Höchstlast hin zu der Zeitungleichen und vorzeichenunab­

hängigen (flussrichtungsunabhängigen) Höchstbelastung aller Stationen einer Umspannebe­

ne. 

Netz 1: 

Netz 2: 

4.1.3. Belastungsgrenze in den Netzebenen 

Der Parameter ,.Anzahl der Einspeisepunkte dezentraler Erzeugungsanlagen" wird mit einem 

Äquivalenzfaktor (z) gewichtet. Die Bestimmung des Äquivalenzfaktors ist abhängig von dem 
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Verhältnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Jahreshöchstlast Übersteigt 

dieses Verhältnis in den Spannungsebenen Mittelspannung und Niederspannung den 

Schwellenwert von 30%, wird der Äquivalenzfaktor individuell bestimmt. Pro Netzebene wird 

ein individueller Äquivalenzfaktor ermittelt, der von der relativen Zunahme der Einspeise­

punkte in der jeweiligen Spannungsebene beeinflusst wird. Ein etwaiger Rückgang der An­

schlusspunkte bzw. Einspeisepunkte bleibt hierbei zugunsten des Netzbetreibers unberück­

sichtigt. ln der Spannungsebene Hochspannung beträgt der Äquivalenzfaktor stets 1. 

Netz 1: 

Netz 2: 

4.1 .4. Gewichtung 

Anlage 2 zu § 1 0 ARegV sieht vor, dass sich der bei der Bestimmung der Erlösobergrenze 

zu berücksichtigende Erweiterungsfaktor für das gesamte Netz als gewichteter Mittelwert 

über alle Netzebenen, für die vorab jeweils ein eigener Faktor errechnet wird, ·erg ibt. 

Die Netzebenen bestehen für Strom aus den Spannungsebenen Hochspannung, Mittelspan­

nung und Niederspannung und den Umspannebenen Hochspannung/Mittelspannung und 

Mittelspannung/Niederspannung. 

Im Strom sieht es die Beschlusskammer für sachgerecht an, einen Kostenstellenschlüssel 

zur Gewichtung heranzuziehen. Die Schlüssel für die Gewichtung der Formelergebnisse sind 

aus den Antragsdaten des Basisjahres 2006 zu ermitteln. 
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Die von der Beschlusskammer zur Ermittlung des Erweiterungsfaktors als sachgerecht an­

gesehene Gewichtung ergibt sich, sofern diese von der von der Antragstellerin angegebenen 

Gewichtung abweicht, aus den Anlagen 6a und 6b. 

4.2. Ermittlung der Anpassung 

Zur Bestimmung der Höhe der Anpassungen der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der 

Antragstellerin hat die Beschlus.skammer im ersten Schritt den anerkennungsfähigen Erwei­

terungsfaktor (EFt) gemäß der in Anlage 2 zu§ 10 ARegV enthaltenen Formel und der Fest­

legung zur Verwendung anderer Parameter zur Ermittlung des Erweiterungsfaktors nach 

§ 10 Abs. 2 .Satz 2 Nr. 4 ARegV für Elektrizitätsverteilernetzbetreiber vom 08.09.2010 ermit­

telt. 

Der so ermittelte Erweiterungsfaktor wurde von der Beschlusskammer in einem zweiten 

Schritt in die in der in Anlage 1 zu § 7 ARegV enthaltenen Regulierungsformel eingesetzt. 

Dabei hat die Beschlusskammer die Anpassungen der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kos­

ten gern. § 4 Abs. 3 i.V.m. § 11 Abs. 2 ARegV, nicht mit berücksichtigt, da diese von der An­

tragstellerin selbst anzupassen sind und nicht von der Beschlusskammer. Zwar obliegt die 

Anpassung des VPI ebenfalls der Antragstellerin, die Beschlusskammer hat jedoch informa­

tionshalber den für das Jahr 2013 anzuwendenden VPI auf Basis des tatsächlichen Wertes 

(11 0,70 =VPI des Jahres 2011 gemäß Statistischem Bundesamt, Verbraucherpreisindex für 

Deutschland4 =anzusetzender VPI für das Jahr 2013) den Berechnungen zu Grunde gelegt. 

ln einem dritten Schritt hat die Beschlusskammer dann die Anpassung der Erlösobergrenze 

aus der Differenz der im Jahr 2009 festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der 

Antragstellerin (gegebenenfalls nach Korrektur um Netzgebietsveränderungen) und der sich 

nunmehr unter Berücksichtigung des anerkennungsfähigen Erweiterungsfaktors ergebenden 

Erlösobergrenze errechnet. Um diesen Differenzwert wurde abschließend die verbleibende 

Erlösobergrenze des letzten Jahres der Regulierungsperiode erhöht. 

Die Beschlusskammer behält sich vor, etwaige vom Netzbatreiber bei der Beantragung des 

Erweiterungsfaktors zu Grunde gelegten Anpassungen der Erlösobergrenze nach § 4 Abs. 3 

und § 26 Abs. 2 ARegV nachträglich zu überprüfen. 

4 Siehe www.destatls.de -7 Preise -7 Verbraucherpreisindizes -7 Tabellen -7 Verbraucherpreisindex 
insgesamt und nach 12 Abteilungen -7 Verbraucherpreise 4 Jahresdurchschnitte -7 Indizes -7 Abtei­
lungen 01 bis 04 -7 Verbraucherpreisindex fOr Deutschland, 2005 =100, Spalte . Verbraucherpreisin­
dex insgesamt". 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann binnen einer Frist von einem Monat nach Zustellung Be­


schwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist schriftlich bei der Bundesnetzagentur (Haus­


anschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Sonn) einzureichen. Es genügt, wenn die Beschwerde inner­


halb der Frist bei dem Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausanschrift: Cecilienallee 3, 40474 


Düsseldorf eingeht. 


Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt einen 


Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von dem oder 


der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Beschwerdebegründung 


muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und seine Abänderung oder Auf­


hebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsachen und Beweismittel, auf die sich die 


Beschwerde stützt, enthalten. Die Beschwerdeschrift und Beschwerdebegründung müssen 


durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet sein. 


Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 


Sonn, den 12.08.2013 


Vorsitzender Beisitzer Beisitzer 


RainerBender Wolfgang Wetzt 
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Anlagenübersicht: 

Anlage 1 a, 1b: Beantragter Erweiterungsfaktor 

Anlage 4a, 4 b: Anpassung der Erlösobergrenze 

Anlage Sa, Sb: Bestimmung des Erweiterungsfaktors 

Anlage 7: Anpassung der Erlösobergrenze bei Vorliegen mehrerer Teilne1ze 
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Anlage 1a Netzdienste Rhein-Main GmbH AZ: BKB-12/1294-21 

Beantragter Erweiterungsfaktor 

Gewichtung in Prozent 
I 
I 

HS I MS I NS I HS/MS I MS/NS I 

Erweiterungsfaktortor die Parameter "Fläche" und "Anschlusspunkte" : 
Erweiterungsfaktortor den Parameter "Jahreshöchstlast" : 

I 
I 

Gewichteteter Erweiterungsfaktor für das Netz: I 

Anpassung der Erlösobergrenze im Jahr 2013 [€] 
L_____ -­ ---­-- ­ --­

J 

Stand: 12.08.2013 Seite 1 von 1 



Anlage 4a NeWiensto Rhein-M.a.n GmbH ~81(8-1211~1 

Anpassung der Erlösobergrenze 

1. Anoassuna der Er1ösoh.rg,.n.n 
Johr Genc.hmlgt\t ac"n~n~gto Arlpt;Stung Durch 8Ntt%A 

Anpassung der d~r Er115sobe~renzo berechnde Anpn&Uf'IG 
el16sobetgren:z.e nxh untarB~rCickslchb;Uno d•r Ei1Mot».rgrcnu 
,._ 4~1 de.Im Anttsog ut'ltar~hl!lgung 

.t.Rtg\1 eno-gotbOnen dOfiMAnlng 
Erwo4orung>laldcn anoegebtln.n P...m.tef 


u""G....trtung 


1013 

2. EdfSsoberqrenR vor erstmaligem Antrag au1 Erwwlt.rungsfaktor 
Bertchnuna der Etiösobe:ra,.nu 

Johr ErllhobPrgrenze nach OIU.Ihlft nldd VorObergehend nJcM V•rttilungthklor filr den Baelnftullbetw Vart:lr:lucherprM- Verbnlu~ndex G•rwrMternktor:~klt Erwellfltungltlktctn~Ch§ Zu--\lndAbn:Niaeouf NlchtZLJ!lUbar•Hir16 Saldo 
f 4ARegV tA.-,ftussba,. beQnnu..bcara Abbeu d.,. &naf'llzl,el\lt1l Kosttnentad nach 511 goo>MIIndu nach $ 8 das:~n Ptod~tld« no<h 10ARegV df• Elk»obergr.nz• • Moh§4Abo. 4Nt2 PtnodtlnObergrolfende 

l(cnlontnloilonoeh§ l1 Koslen>nl..Zo nod!S11 ntchf18Abs I IVmS Abo (,t,Regl/ S....2.t.Regl/ 8undeoamtoJ Nr du 59ARagl/ QuaMitrcftment na(.h ARagl/ Sold>ONOQ ..,.rhl zm..n 
Abo 2AA•gV Abo !~Regl/ 34- lb.t.ROQV S.OI>Iahrnach §5Abo 1 §19AAoV no<11f:>4Abl 1•ARegl/ 

.t.Regl/ 

eo.- KA... •O<A-. +(1-VJ " (VI'!, IVI'Io - PF~ •EF, +a. +NZ>f, +PS,·~ 
2013 . . D,IO 110,70 101,10 O,OM1 1,0000 ··-·· . 

:t. ErUtsoberaren~a inkL b..chlden.m frwettcru~~aktor (ohne BerUcksk:hUguna von Sondarnchverhalten wl& bsoW. M•h,.rtti...bsc:höpfuna) 
Bettchnung d•r erfösobergrenz:• 

Johl Ertösobtlrorenu n,:h Oautrhlllt nicht VorObergeheßd nldlt VtrttllunepbJctor ror don e..tnftutcbar ... Vttbfll ~ehefprdfl. Vttbrauc:herprefsg...mtlnd•.r Genereflers~tldor•l9r Etwefttrungsral<tOJnachf Zu--und Abc.ehl5ga Mlf N'K'In zurnutbere Hll'bf Soldo 
'4ARogV boelnfiLKsbaro beWIITUSSber. ~u der tneftbfennn Ko:Jton•nt.lr nach f 11 geMmbnde~eMCh § I deaStatlshchen Ptodoi<MQbfoklorn•cn 101\RogV dht ErlO.ObcrgrtnH • nach§ 4Abt 4Nr 2 Ptr'JOdenubefgrde:nct. 

Kocslenante4o nach§ 11 Ko,tenant..le Md'!§ 11 nach f 18Abl 1 ·1vm! Pbo 4ARogV Satz2AA.gV BundNomttl fUr du §91\RegV au.Jit.ftMI•rMnt nac.h ARegV S1khenmo otn•ohl ZJnt.e:n 
Abo 2 ARogV Abo3AR119V 34 Abo 1bARogV S.lll:jthr noeh f8 Abo 1 519ARol/ nach f ~-4 Abt.1aAR.gV 

AR<gl/ 
EO,• ><"-.. +(I(A.., +(1 - VJ • I<Ao.) • (VI'\ IVPfo ·P~ •Eft •a. +NZ>\ +I'S, 

2013 0,150 11070 101.&0 O,IIG(I ... 

Scitt 1 \101"11Stand: 12.08.2C13 

http:Abt.1aAR.gV
http:Satz2AA.gV
http:Ko:Jton�nt.lr
http:Eti�sobe:ra,.nu


Anlage Sa torelzdienste Rheln-Maln GmbH AZ: BK&-12/1294-21 

Bestimmung des EJWelterungsfaktors 

Angaben der 
Antragstellenn Ergabnie dar Pröftlng 

aom. Antrag 

Grundlagen fllr die Bestimmung des Erweiterungsfaktors 
Beantragte 

Werto 
Anlnlgatollorln 

Anerkannte 
Werte 

BundeSnetz 
agontur 

Abweichungen 
zu anerkannten 

Worten 

Daten Im Boslsjahr(Stand: 31,12.20061 

Fo.HS - Ftscfle des versorgten Gebietes der HS·Ebene {km 21 218,50 218,50 0,00 

Fo,ws Flache deS versorgten Gebietes der MS-Ebene [km •1 218,50 218,50 0,00 

Fo.ws - Flache des VBf30rgten Gebietes derNS-Ebene [km 21 97,20 97,20 0,00 

APo.HS - AnzahlderAnschlusspunkte in der HS-Ebene 0 

APo. 41s - Anzahl der Anschlusspunkte in der MS·Ebone 0 

APo.Ns • Anzahl der Anschlusspunkte in der NS-Ebene im Basisjahr 0 

EP O, HS. Anzahl der Einspeisepunkte "'>n dezentralen Erzeugungsanlagen exld. E:inspeisepunkte "'>n EEG Anlegen + Anzahl derEEG-Anlagen 0 

EP o. ~n- Anzahl der Einspeisepunkte von dezen/fa/an Erzeugungssn/epen 0 

EP O, N$. Anzahl der Einspeisepunkte von dezentralen Erzeugungsanlagen exkl. Einspelsl'!punkte der EEG-Aniii!J"n, die euch Anschlusspunkte sind 0 

Lo.Hs.t.ts - HOhe der LlJst in derHSIMS·Eb!Hle (kWJ 0 

Lo . ..cSMS HOhe der UJsf in der MSINS-Ebene (kWJ 0 

Siand: 12.08.2013 Seile 1 von3 
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Anlage Sa NIIUdlenste Rhei,...Main GmbH 1\L;, BK8-1211294-21 

Angaben der 
Antragstellerin Ergebnis der Prüfung 

Grundlagen fOr die Bestimmung des Erwelterungsfakto~ 

Daten im Jahr t (Antragadatum: 28.Cle.2012) 

FtHS F/Dche des versorgten Gebietes der HS-Ebene (km 21 

Ft. AIS FISche des ver.sof!/len Gebietes der MS-Ebene (l<m 2 
} 

F,NS - Flache des versorgten Gebietes der NS-Ebene (km '] 

AP,,.. - Anzahl der Anschlusspunkte ln der HS-Ebene 

AP, ..,. - Anzahl der Anschlusspunkte in der MS-Ebene 

AP"" - Anzahl dt!r Anschlusspunkte ln der NS-Ebene 

EP tHS- Anzahl der Einspeisepunkte von dezttnlralen Erzeugungsanlagen exld. &nspeisepunlde von EEG Anisgen + Anzahl der EEG-An/agen 

EPt.,s .. Anzahl der Einspeisepunkte von dezen/IIJ/en Erzeugungsanlagen 

EP,HS- Anzahl der Einspeisepunkte von dezentrafen Erzeugungsantagen exkJ. Einspeisepunkte dt!r EEG-Anfagen, äm such Anschlusspunkte sind 

L t.HSINS HOhe derLast in der HSIMS-Ebene {kli\l] 

Lt, MS HOhe der U.st in der MS-Ebene [kli\l] 

Lt, NS/NS - HOhe der Last fn der MSINS-Ebene (kli\l] 

gem. Antreq 

Anerl<annto
Buntragte 

Warte
Werte 

Bundesnetz
Antragstellerin 

agentur 

218,48 218,48 

218,48 218,48 

98,00 98,00 

I 

I 

. 

Abweichungen I 

zu aneltl•nntan 
Werten 

0,00 


0,00 


0,00 


0 


0 


0 
 I 

0 

0 

0 

0 ' 

0 I 

J 
0 

0L [NS - HOhe der Last ln der NS-Ebene (kli\l] 
I 

I 
0I , .,. - Installierte dezentrale Erzeugungsleistung der MS-Ebene (l<li\l] 

! 

0I 1, .,..,. -Installierte dezentrale Erzeugungsleistung der MSINS-Ebene (kli\l] 

0I "" -tnstaßlerte dezentrale Erzeugungsleistung der NS-Ebene (kliV} 

Shlnd: 12.08.2013 Solle 2vcn 3 



Anlage 5a Netzdienste Rhein--Main GmbH AZ: BK!I-12/1294-21 

""gaben der 
lut!Agsteller1n Ergebnis der Priltung 

gern. luttrag 

Grundlagen filr die BesUmmuno du Erwelterungsfaktor& luterkannte
Beantragte Abweichungen

Werte
Werte zu aneri<annten

Bundesnetz
luttrogstollorin Werten 

agentur 
i 

Gewichtung auf Grundlage der Kostenstellen Im beantnlgten Betriebsabrechnungsbogen mit Basisjahr 2006 ! 

GewHs - Gewichtung aufGrundlage der Kosten derKosten~te Hochspannung inklusive Messung 0,00; 
Prozentpunl<te 


GewHws - GewiChtung auf Grundlage derKosten der Kosl&nstelle Hochsponnung/A(tltelspannung Inklusive 


undAbrechnung exklusive vo(lJelagerte Neakosten undvermiedene Netzen/gaffe[%} 

0,00; 
Prozentpunkte 1Messung undAbrechnung exklusive vO(lJelagerte Neakosten und vermiedene Nelulntgelte [%} 

i. 0,00Gew " ' - Gewichtung euf Grundloge der Kosten derKostenstelle Mittelspannung ini<IUsNe ~ung 
Prozentpunkte 

Gew....,. - Gewichtung aufGrundlege derKosten der Kostenstelle Miltelspannung/N/fJderspannung inklusive 

und Abrechnung exklusive VOI!Jelagerte Ne~ten und vermiedene Nelulntgelte f"l 

. 0,00 
ProzentpunkteMessung und AbreChnung exklusive vo(lJelagerte Neakosten und vermiedene Nelzentgelte 1"-'1 

Gew Ns -GewiChtung auf Grundlage der Kosten derKostenstelle Niederspannung inklusive Messung 0,00. 
ProzentpunkteundAbrechnung exklusive VOf!Jelagerte Netzkosten und ve<mledene Netzentgelte 1"1 

I 0,0000 z .,, • mex ((WURZEL EP , .,5 - WURZELEP ~.,.)!((WURZEL (AP 0 ,. +EP ,.,,)- WURZEL(AP ~"' +EP ~.,.) ); 1}, wenn I"" IL t us >0,3 

Iz NS • max ( (WURZELEP tNS - WURZEL EP •. H$)1( (WURZEL (AP tNS +EP , ".)- WURZEL(AP o, NS + EP ~HS) ) ; 1), wenn I t NS I L tNS > 0,3 0,0000 

I 0,0000 EF,Hs • 1 + 1 I 2 •max ( ( F ttiS - F 0, .,. )1Fo,H3 ; 0) + 112 "max ( (( AP,,.. +EP, Hs) - (APo.Hs + EP~,.. }I(APo.HS + EPo,.,. )) ; 0) 

I 0,0000 EF,.,, • 1 + 112 •max ((Ftus -F~us )IFo. ~o~s ; 0) + 112 •mex( (( AP, ,.. + lHS" EP·,.,,)- (AP•.ws + z us • EP0,11s )I(AP~.,• + z "' • EP~.,s)J ; O) 

-
0,0000 :EF, NS s 1 + 112 •max ( (F , ". - F~NS )IFo,Ns ; 0) + 11 2 •mex (((AP,NS +z NS "EP,"' ) - (AP~NS + z NS • EP~Ns )I(APo.m + z NS • EP~,..)) : 0) 

; 0,0000 EF, "..,, • 1 +max (( L , ....,. - L o, HSMS )IL.,,_. ; 0 ) 

0,0000EF, .,..,.. = 1 +max ( ( L,MSINs - L~ """'" )ILo.AIM<$ ; 0) 

0,0000 EF1 = EF , m "Gew,.. +EF, ...... , •Gew.....,. +EF/, ... • Gew.,. +EF~ _,. "Gew.....,. +EFI, """Gew.,. 
'--­'-- ­

Stand: 12.08.2013 SeHe 3 vcn 3 
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Anlage 1b NRM Netzdienste Rhein-Main Al: BKS-12/1294-21 

Beantragter Erweiterungsfaktor 

Gewichtung in Prozent 

Erweiterungsfaktor für die Parameter "Fläche" und "Anschlusspunkte" : 

I 
I 

I 

HS I- ---. 
MS I NS I HSIMS I MS/NS I 

Erweiterungsfaktortor den Parameter "Jahreshöchstlast" : 

Gewichteteter Erweiterungsfaktor fOr das Netz: 

Anpassung der Erlösobergrenze im Jahr 2013 [€] 

I 

I 

I 

Stand: 12.08.2013 Seite 1 von 1 



Anlage "b 	 NRM Netzd".enttt Rhtln-Makl AZ: BKII-1211294-21 

Anpassung der Erlösobergrenze 

1. Ano.assuna der Er«isott.rar'l'nn 
J1hr GcnehmJg1e Buntregte AnPb5Uf'IO Durehl~Ho!rt 

Mp:.nunod" dllt EtiOsobemrcnn boer-dlntte Anpassung 
Er1os~rgronu nach unter ~Jc;r(leblchbgung der Ertoso~rortU 
!4~ 4Satt1 ~tmAnGA2 ..-B&<tiebt:lo­

AA6gV 	 ~"Oou•benon detimAott.g 

e.w•••rvno•t.ktor: ang~Q(;b4ntn Pt:ramt ter 
 I 

undGeoMchh.lng 
~Oia AEOt• AEot• 

2013 4T2.S07 € •7UIH .72.&07« 

2. ertcssobtrgrenn vorerstmaligem Antnlg auf !rwei'ltNngsfaktor 
se...chnu~v_derErlösober ,.nu 

Jahr 	 ~ÖII'lbergrenze nach O:auerhtftnleht Vorilberoehend nlehl Vertdu~er.k'!or tDr den B•elnftutote.r., VorbreucherprM VorbreUc;horproilgesamtindex Gtnts~ll6r Nktoi'Ut EnwleNngsfaktorr.ch~ Zu-und~•aur Nlo::htxumutbllreHin. Saldo 
§•ARegV beetnftlnlt.• beetnftll#bara Abbliudftf'.,,MlfertZon ~nanttünach§11 dnS~en Produ-tolak1ornocl> 1DAAegV dtoE-.;renlo· nach f4Ab& 4 Nr, 2 PeriodenllbtlrQrttfende 

trosttnantttl• nar-h § 11 KoRoMntelt nac.h f 11 Mehl 18 Abe 11Vm! -. . AAogV S.tz2AAogV Buncft..mt" hlrdu §tAAogV AAogV Sa1dlc<ung-­
Abo2111'egV Abs 3AAogV Bo-hr-§8.\bo.1 111MoV "....!,.llba1oAAegV 

AAegV 

---!• 	 Q-,...... ­,._ 1bAAogV 

i 

EOt~ KA... +<KA..u +(1·VJ •KAu) • (VPI, llll'lo ·PFJ ·~ •c. •NZHt +PS, 

2013 G,60 110,70 101,10 0,0"1 1,0000 -·· ­ I 

l. Er1~tobtrgttnu inkL beschiedtntm ~erunnl•ktcr(ohne BerUckJJchtfeung vonSondersachverMI'tltn wi-. bspw. Mebrertös.bschGpfung) 
Berechnung der Ertösobera~n:u 

Jahr Er16sobergrtnze nach D•utorhaftntdlt VetO.bergehat'ld nk.trt V~rnt1tung1fAk&or rDrden Beell\trLJIItbarer Vertnuehef)Wo• Vefbraucttorl)fokg ..... mlfndex Oonerellor ..lctonllef ErweitenmQsf•k:tor nKh S Zu· lind~llgo •ur l'ldlt wmutbwe lilrtw 81kf0 
§•AA<'QV 	 bte1nftussbare be:e~nnussMre ~uder lnttldtnzen Kostamtm.tl n•c.. § 11 g.amtmdeJtnach§ a dot stttiJbrchen ProdukdYititstJIIdor n1dl 10ARegV dlo EtfO:sObf~nt• • nacht•AM.•Nr. 2 Ponodenltbergretftndo 

t<ost.nant..le nach§ 11 Kowlu.•n1Mtnoch§11 nachg18Abo.1iVm§ N:t. 4Meav Sotz2ARogV 8undeoumtM l'Of cba §9AAogV Qualltib•l•m•nl nKh AAegV S•khrung tuac:hl Z)nsc;n 
,.Abo 1bAAogV S...Jahr nach 5eAbt 1 	 f 11ARoV nocfl; ,._, bARoogV 

- 2ARt>gV - 3ARogV 
AAofiV 

E01 :s ~ +(~....... +(1·VJ • KA,.o) • (VPI, /VI'fo ·PFJ • EF1 +O, +NVt, +PS, 

2013 0,110 110170 101,10 0,0541 
 I 
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Anlage Sb NRM Netzdienste Rllein-Main AZ: BKS-1211294-21 

Bestimmung des Erweiterungsfaktors 

An!Jllben der 
Anlnlgsteller1n Ergebnis der PrOfung 

nem.Antrag 

Grundlagen fOr die BesUmmung des Erwelterungafaktors 
Beantragte 

Werte 
Antragsteller1n 

Anerkannte 
Werte 

Bundesnetz 
agentur 

Abweichungen 
zu anerkannten 

Werton 

Daten Im Basisjahr (Stand: 31.12.2006) 

F~loiS . Rache des versoruten Gebietes der MS·Ebene (km'1 62,60 52,60 0,00 

Fl', NS . Rache des versorgten Gebietes derNs-Ebena (km •1 22,80 22,80 0,00 

AP0• .,s • Anzaht der Anschlusspunkte in der MS-Ebone 0 

APo,Ns. Anzshl d~rAnschlusspvnlde in der NS-Ebene im Basisjahr 0 

EP Cl. AIS . Anzahl der Einspeisepunkte von dezentralen Erzeugungssniegen 0 

EP O,HS . Anzahl derEinspejsepunlde 110n dezenttaten Erzeugungsanlagen axkl. Einspeisepunkte der EEG-An/agen, die auch Ansclllusspunlde sind 0 

l o.HSIMS . HOhe der Last in der HSIMS-Ebene [kWJ 0 

Lo.USINS HOhe der Last in der MSINS-Ebene [kWJ 0 
· - · ----­ - -­ -
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Anlage Sb NRM Netzdienste Rhein-Main AZ: BKS-1211294-21 

Ang.t>en der 
Antragstellertn Ergebnis der PrOfung 

gem.Antrag 

Grundlagen fQr dlo Bestimmung des Erweiterungsfaktors Anerl<ann!e
Beantragte Abweichungen

Werte
Werte zu anerl<annten

Bundosnetz-
Antragotellertn Werten 

agentur 

Daten Im Jahrt (Antragsdatum: 28.06.2012) 

FLMS . Flache des versorgten Gebietes der MS-Ebene {km 21 52.59 52.59 0.00 

0,00 .F,NS . Flache des versorgten Gebietes derN$-E.bene {l<m '1 23.26 23,26 

AP, ,., • Anzahl der Ansdltusspunkte in der MS-E.bene 0 

AP, ,.. - Anzahl der Anschlusspunkte in derNS-Ebene 0 

E:P, ".. - Anzahl der Einspeisepunkte von dezenttaten Et7eugungsanta~n 0 

Anzahl der Einspeisepunkte 110n dezentralen Et7eugungsantagen tlXkf. fEinspeisepunkte der EEG-Anlagen. die such Anschtusspunlds sind 0EP " '" • 

.L"~s HOhe der Last tn der HSIMS-E.bene [kW) 0 

LL I.tS . HOhe der Last in der MS-Ebene [kW} 0 

Lt M$/NS . HOhe der Last ln der MSINS-E.bene {kW} 0 

L tH$ . HOhe derLast 111 der NS-Ebene (kW} 0 

I , >tS • Installierte dezentrale Erzeugungsleistung der MS-Eben& (kW} 0 

I , MWS - lnstalli&rte dezentrete Et7eugungslelstung der MSINS-Ebene [kW} 0 

I , .,. · lnstatlierte dezenttale Erzeugungstei$tung derNS-Ebene {kW} 0 
____ _ _ _j_ _ - - ­ L__ ­- - - - -·- - - - - - ----- -
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Anlage 5b NRM Nel.tdiensta Rhein·M:IIn A1.; BKS-12/1294-21 

Angaben dor 
Antragsteller1n Ergebnis der PrOfung 

gem.Antrag 

Grundlagen Rlr die Bestimmung des Erweiterungsfaktors Anemnntae..ntragte Abweichungen
Worte

Werte zu anerl<annten 
Bundes netz. 

Antragstellerln Werten 
agontur 

Gewichtung auf Grundlage der Kostenatollen Im beantragten Betriebsabrechnungsbogen mit BasisJahr 2006 

Gew....,, -Gewichtung auf Grundlage der Kosten der Kostenstelle Hochspannung/Mittelspannung inldusive 0,00 
Prozentpunkte 


Gew.,. - Gewichtung auf Grundlage dttrKosten derKostenstelle Mittefspennung lnldusive Messung 


Messung und Abrechnung exldusive vorgelegene Netz/rosten und vermiedene Netzentgelte [%) 

0,00 
Prozentpunkte 


Gew .,...,. - GewiChtung auf Grundlage derKoslen der Kostenstelle Mittelspennung/N'tederspannung inldusiw 


und Abrechnung exlduslve VOfllfllagerta Netzkosten und vermiedene Netzentgelte {%] 

0,00 
Messung undAbrechnung exklusive vorpe/egerfe Nelzi<Dsten und vermiedene Nctren/geUe {%] Prozenlpunkte 

Gew,.. - Gewichtung aufGrundlage dar Kosten derKostenstelle Niederspannung inklusive Messung 0,00 
PtOZenlpunlde 

z..,. » mex ((WURZEL EP ,..,. -WURZEL EP ._.,.)I( (WURZEL (AP ,",. •EP ,..,.) - WURZEL(AP 0, .,. • EP 0 .,.)); 1), wenn I,",. IL , .... > 0,3 

undAbrechnung exklusive vorgelagerte Nelzkosten undvermiedene NetrentgeUe (%] 

0,0000 

0,0000 z ws • max ( (WURZELEP tHS- WURZELEP a.m)l ( (WURZEL (AP t~« • EP u-.J- WURZELJ.AP oNS + EP 0 ,..)); 1), wenn 1 , ,.,. IL ,". > 0,3 

0,0000EF,.,. a 1 + 112 •mex (( FtHS - Fo,HS )/Fo.m ; 0) + 112 •max ( (( AP1,HS +EP,,J<S)- (APo,HS + EPa ". )I(APolfS +EPa,HS)); 0) ! 

0,0000 EF, .,s a 1 + 112 •max (( F,.,.- Fo, Ma )IF0 "" ; 0) + 112 • max ((( AP,us + z..,. • EP,",.) - (AP 0, .,. • z us • EPa.ws ) I(AP0 ,.. + z .,. • EPo.ws)) : 0) 

0,0000 EF<Ns • 1 + 112 • max ((Fun - Fo. N• )IFo.Ns ; 0) + 112 •msx ( (( AP,". •z ". •eP,".)- (APo.NS • z ". • EPo.NS )I(APo,NS + Zm • EPo,>t$)); 0) 

0,0000EF, HSM$ ~ 1 + max (( L , ,.._ · La.HSNs )ILo......,s ; 0) 

0,0000 EF , "..,. z 1 +mex((Lu.••- -La.MWs )ILo.uws 0) 

0,0000EF1 a EF '· Hs • Gew,.. +EF,""""" • Gew""',. + EFt. ",. • Gewws + EFt, l>ls.M • Gew ,....,. • EFt. ,.. • GewNS 
-
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Anlage 7 Netzdienste Rhein-Main GmbH ÄZ.: BKB-12/1 294-21 

Anpassung der Erlösobergrenze bei Vorliegen mehrerer Teilnetze 

Ne~treiber: . 
1 

.. Netzdienste Rhein-Main GmbH 

Aktenzeichen der BNetzA: . '"' BKS-10/1294-21 

Betrlebsnummer: ·.· 
; ·r . 

~ .. e 
~ · 

~.; 
10001294 

,1:\ • ' ' • 

Anpassung der Erlösobergrenze durch Genehmigung. 
, : .eines Erweiterungsfaktors 

_;, ':. 

.. ·: 
2013 I • 

)_ "' ~ 

verteilt auf die Netznummern der Bundesnetzagentur: 

:j'i Anpassung der .• I'. '•Genehrnlgter 
ErlösobergrenzeNetznummer 'Erweiterungsfaktor . 
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,. 

~ 

2013 .• 
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